
" D üssel dorfer Na ch,icfr?Jff
He*amg: Beim
Ablesen gelten
strenge Regeln
nrerr Mieter m,iissen
nicht ftir einen dritten
Termin zahlen.
Den€rt werden in zahlreictren
Wohnungen die Heizkostenz:ih-
ler abgelesen. Auf den Werten ba-
sieren die Heizkostenabrechnun-
gen ftiLr das vergangene fahr 2009.
Dodr ftir das Ablesen gelten Re-
geln: Nach Angaben des Mieter-
vereins- muss där Termin ffi?lF
tens zehn bis 14 Tage vorher an-
gektindigt werden. Daftir mtissen
die Mieter entweder angeschrie-
ben werden, oder es muss ein
Aushang an gut sichtbarer Stelle
im Haus plaziert werden. Kann
der Tertnin vom Mieter nicht
eingehaltep werden, muss im Ab-
stand von mindestens 14 Tagen
ein zweiter Termin angebolen
werden. Wird ein weiterer Able-
setermin,notwendig, muss der
Mieter öe Kosten daftir aber nur
ausnahmsweise z:hlen - und
zwar dann, wenn er den Termin
schpldhaft hat platzen lassen.
Wer im Urlaub ist oder den Ver-
mi*er rechtzeitig benachrichtigt,
muss nictrt zahlen. Außerdem
mus sich der Wärmemessdienst
ftir die etrry4ige Kosteneßtattung
stets an den Auftageba, alm
den Verinieter, w€nd€o. ruä


